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Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Amt Neverin

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich zentrale Dienste und 
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-50-ZDFi-2019-202
öffentlich
14.06.2019
Paul Hamann 

Beschluss zur Auftragsvergabe zur Lieferung von preisgebundenen 
Schulbüchern im Rahmen des § 7 Abs. 3 BuchPrG
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Amtsausschuss des Amtes Neverin Entscheidung

Sachverhalt:
Für die Gestaltung des Unterrichts für das Schuljahr 2019/2020 werden Schulbücher und 
Arbeitshefte benötigt. An der Ausschreibung beiteiligten sich 6 Firmen. Nach Prüfung der 
Angebote lagen drei identische Angebote von folgenden Firmen vor:

1. Ulrich von Hutten Buchhandlungs GmbH &Co. KG mit 8.744,73 €
2. Immo Riedel, Schule Ausbildung Freizeit, Zweigstelle Neubrandenburg mit 8734,17 €
3. Concordis Jahn & Windisch OHG mit 8.734,51 €

Der Auftrag wurde bereits Vorab ausgelöst, damit die Firma Concordis Jahn & Windisch 
OHG den Liefertermin rechtzeitig einplanen kann.

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt auf seiner heutigen Sitzung die Vergabe 
des Auftrages zur Lieferung von preisgebundenen Schulbüchern im Rahmen des § 7 Abs. 3 
BuchPrG an die Firma:

Concordis Jahn & Windisch OHG
Crivitzer Straße 11
19089 Wessin.

Die Auftragssumme beträgt 8.734,51 € brutto.

Die Firma Concordis hat bereits im letzten Jahr die Grundschule Neverin mit Schulbüchern 
und Arbeitsheften zuverlässig beliefert und verfügt über die notwendige Fachkompetenz.

Finanzielle Auswirkungen:

X Ja
Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme: 8.734,51 €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 15.000,00 €
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Ergebnishaushalt 
Produkt: 21101
Bezeichnung: Grundschule Neverin
Sachkonto: 5246100

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 
Investitionsprojekt: 
Bezeichnung: 

X Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr nicht zur Verfügung und müssen  
außer-/überplanmäßig bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der 
Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
Gesamtkosten von                € beziehen sich auf die Jahre                
Folgekosten in Höhe von                €

Anlagen:
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